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Eine Angebotslücke von 70 Milli onen 
Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt 
sagt die Demografi e Europa bis zum 
Jahr 2050 voraus – wenn nicht ge-
gengesteuert wird. Denn Europas 
Bevölkerung altert und droht zu 
schrumpfen. Wesentliche Wachstums-
potenziale liegen nur in der Zuwan-
derung, wie der Bevölkerungswis-
senschafter Rainer Münz im einlei-
tenden Beitrag zum Thema dieser 
RAUM-Nummer feststellt. Migration 
wird zu einem entscheidenden Fak-
tor für die Zukunftsfähigkeit dieses 
Kontinents. 
Auch für Österreichs alternde Ge-
sellschaft ist Zuwanderung ein öko-
nomisches und soziales Muss. Um 
aber Migration auch als produktive 
Kraft gesellschaftlicher Entwicklung 
wirken zu lassen, bedarf sie als Vor-
aussetzung einer Integrationspolitik, 
die ihren Namen auch verdient und 
sich als Teil einer gesamtheitlichen 
Politik zur Stärkung des Standorts 
Österreich versteht. Sie beginnt mit 
dem Einverständnis, dass Integration 
nicht als eingeforderte Assimilati-
onsleistung auf die Ebene des Indi-
viduums abschiebbar ist: Sie ist ein 
gesellschaftlicher Prozess, in dem 
auch staatliche Institutionen und Un-
ternehmen auf neue soziale Gege-
benheiten reagieren und sich verän-
dern müssen, um den Zusammenhalt 
einer Gesellschaft zu garantieren, 
betont Herbert Langthaler in seinem 
Beitrag.
Integrationspolitik hat dabei eine 
räumliche Dimension, sie ist auch 
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eine Politik im Raum. Zuwande-
rung vollzieht sich nach spezifi schen 
räumlichen Mustern und stellt an die 
Integrationspolitik lokal und regi-
onal differenzierte Anforderungen. 
Kapfenberg etwa, drittgrößte Stadt 
der Steiermark, die gegen den ober-
steirischen Trend rückläufi ger Bevöl-
kerungszahlen ankämpft, sieht Inte-
grationsarbeit bewusst als Element 
der Stadtentwicklung. 
Trägt denn auch die Raumordnung 
eine Verantwortung in der Integrati-
onspolitik? Nein, resümiert Friedrich 
Schindegger seine Analyse, denn ihr 
fehle dazu im Wesentlichen das Ins-
trumentarium. Was freilich nicht vor 
ihrer unverschämten Vereinnahmung 
durch die Politik für offensichtliche 
Exklusionsstrategien schützt. In Kärn-
ten muss eine Ortsbildpfl ege-Son-
derkommission bei Vorhaben, „die 
wegen ihrer außergewöhnlichen Ar-
chitektur oder Größe (Höhe) von der 
örtlichen Bautradition abweichen“ 
die Gefährdung des „erhaltenswür-
digen Ortsbildes“ prüfen. Denkt da 
vielleicht gar jemand an Minarette?
„Manchmal denke ich an auswan-
dern, wenn ich sehe, wie hier kul-
turelle Vielfalt verteufelt wird. Aber 
mich kann man nicht vertreiben. Ich 
kenne nur eine Heimat“, sagt Clara 
Akinyosoye, Tochter nigerianischer 
Eltern, 1988 geboren in Wien, seit 
1995 österreichische Staatsbürgerin. 
Eine gute Antwort. Zu fi nden – neben 
vielem Anderem – in der Themen-
strecke des RAUM 78.
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■ Nach umfassender Über-
arbeitung liegt das Steier-
märkische Raumordnungs-
gesetz in gelifteter Form 
vor (Landtagsbeschluss 
23.03.2010). Ziel war un-
ter anderem die Vereinfa-
chung von Abläufen. So 
müssen künftig geringfügige 
Flächenwidmungsplan-Än-
derungen nicht mehr vom 
Land aufsichtsbehördlich 
genehmigt werden, wenn 
diese mit einem bereits 
genehmigten örtlichen Ent-
wicklungskonzept (ÖEK) 

umfassender


